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Dezernat Finanzen und Wirtschaft 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0167/20 

Titel der Drucksache 

Antrag der Ortsteilbürgermeisterin Stotternheim zur DS 2569/19 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie Anpassung der Finanzplanung 2021 - 2023 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

nicht öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

Der Ortsteilrat Stotternheim fordert die Einstellung der Planungs- Bau-, und Ausstattungskosten 

für den Neubau einer 2-Felder-Schulsporthalle in Stotternheim in der 1. 

Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie Anpassung der 

Finanzplanung 2021 – 2023.   
 

Begründung: 

Mit der Drucksache 0351/19  - Schulnetzplan der Landeshauptstadt Erfurt 2019/20 bis 2023/24  

wurde der Neubau einer 2-Felder-Schulsporthalle in Stotternheim am 22.05.2019 durch den 

Stadtrat beschlossen. 
 

Stellungnahme: 
 

Der mit der DS 0351/19 durch den Stadtrat am 22.05.2019 beschlossene Schulnetzplan stellt die 

planerische Grundlage für die nächsten fünf Schuljahre dar und enthält den gegenwärtigen sowie 

zukünftigen Bedarf im Schulbereich. Als Grundlage für alle schulorganisatorischen Maßnahmen 

unterstützt er Verwaltung und Politik dabei, fundierte Entscheidungen treffen zu können.  

Diese Entscheidungen unterliegen jedoch auch den finanziellen und personellen Kapazitäts-

grenzen der Stadtverwaltung Erfurt. Aufgrund dieser fehlenden Kapazitäten konnte der Neubau 

einer 2-Felder-Turnhalle in Stotternheim nicht in die 1. Nachtragsplanung 2020 sowie die 

Finanzplanung 2021-2023 aufgenommen werden. 

 

Der Änderungsantrag selbst enthält keine konkreten wertmäßigen und  haushaltsstellen- 

bezogenen Angaben. 

Der Änderungsantrag ist damit finanziell nicht gedeckt und somit abzulehnen. 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Linnert 
 

27.01.2020 
Unterschrift Beigeordneter Datum 
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